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§ 7

Diese Anordnung ist von Betrieben, die gemäß der 
Verordnung vom 6. September 1951 über die Verwaltung 
und den Schutz ausländischen Eigentums in der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. S. 839) verwaltet 
werden, nicht anzuwenden.

§ 8

Durch diese Anordnung werden nicht berührt:

a) die Pflicht zur Führung weiterer Dokumentationen 
(z. B. Arbeitsmittelstammkarten);

b) die Pflicht zur Aktivierung von Grundmitteln über 
500 DM Bruttowert je Inventarobjekt. Die Erfas- j

sung dieser Grundmittel in der Grundmittelbuch
haltung gilt als Inventarisierung; die den Betrieben 
übergeordneten Organe sind berechtigt, über die 
Erfassung dieser Inventarobjekte in der Grund
mittelbuchhaltung hinaus eine zusätzliche Inven
tarisierung anzuweisen.

§ 9

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 27. April 1963

Der Minister der Finanzen
I. V.: S a n d i g  

Erster Stellvertreter des Ministers
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